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Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales 

Verordnung 
über zwingende Arbeitsbedingungen tür Aus- und Weiterbildungsdienstleistungen 

nach dem Zweiten oder Dritten Buch Sozialgesetzbuch 

Vom 17. Juli 2012 

Auf Grund des § 7 Absatz 1,2,4 und 5 Satz 1 und 2 des Arbeilnehmer-Entsendegesetzes vom 20. April 2009 (8GBI. I 
S. 799) verordnet das Bundesministerium für Arbeit und Soziales, nachdem es den in den Geltungsbereich der 
Verordnung fallenden Arbeitgebern, Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen, den Parteien des Tarifvertrages nach § 1 
Satz 1 dieser Verordnung sowie den Parteien von Tarifverträgen in der Branche mit zumindest teilweise demselben 
fachlichen Geltungsbereich Gelegenheit zur schriftlichen Stellungnahme gegeben hat 

§ 1 

Zwingende Arbeitsbedingungen 

Oie in der Anlage zu dieser Verordnung aufgeführten Rechtsnormen des Tarifvertrags zur Regelung des Mindest
lohns für pädagogisches Personal vom 15. November 2011 , abgeschlossen zwischen der Zweckgemeinschaft V()(1 
Mitgliedsunternehmen des Bundesverbandes der Träger beruflicher Bildung (Bildungsverband) e.V., Französische 
Straße 8, 10117 Berlin, einerseits, sowie der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft - ver.di, BundesvelWaltung, Pau
la-Thiede-Ufer 10, 10179 Berlin, und der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) - Hauptvorstand, Reifen
berger Straße 21 , 60489 Frankfurt am Main, andererseits, linden auf alle unter seinen Geltungsbereich fa llenden und 
nicht an ihn gebundenen Arbeitgeber sowie Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Anwendung, wenn der Betrieb oder 
die selbstständige Betriebsabteilung überwiegend Aus- und WeiterbIldungsmaßnahmen nach dem Zweiten oder Dritten 
Buch Sozialgesetzbuch durchführt; ausgenommen sind Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation im Sinne des § 35 
Absatz 1 Satz 1 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch. Die Rechtsnormen des Tarifvertrags gelten auch für Arbeits
verhäl tnisse zwischen einem Arbeitgeber mit Sitz im Ausland und seinen im Geltungsbereich der Verordnung beschäf
tigten Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen. Wird ein Leiharbeitnehmer oder eine Leiharbeitnehmerin von einem Ent
leiher mit Tätigkeiten beschäftigt, die in den Geltungsbereich dieser Verordnung fallen, so hat der Verleiher ihm oder ihr 
nach § 8 Absatz 3 des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes zumindest die nach dieser Verordnung vorgeschriebenen 
Arbeitsbedingungen zu gewähren. 

§2 

Inkrafttreten , Außerkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am 1. August 2012 in Kraft und am 30. Juni 2013 außer Kraft. 

Berlin, den 17. Juli 2012 

Die Bundesministerin 
für Arbeit und Soziales 

Dr. Urs ula vo n der Leyen 
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Rechtsnormen des Tarifvertrags 
zur Regelung des Mindestlohns für pädagogisches Personal vom 15. November 2011 

Dieser Tarifvertrag gilt 

§ , 

Geltungsbereich 

1. räumlich im gesamten Gebiet der Bundesrepublik Deutschland; 

Anlage 
(zu § 1) 

2. sachlich für Betriebe oder selbstständige Betriebsableilungen von Trägern der beruflichen Bildung, soweit diese 
Betriebe oder selbstständigen Belriebsabteilungen überwiegend Aus- und Weiterbildungsdienstleislungen nach 
dem Zweiten oder Dritten Buch des Sozialgeselzbuches erbringen. Ausgenommen sind die Träger der berufl ichen 
Rehabilitation behinderter Menschen; 

3. persönlich tür alle Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer im pädagogischen Bereich mit Ausnahme von Praktikantinnenl 
Praktikanten (auch im Anerkennungsjahr). Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer im pädagogischen Bereich sind mit der 
Aus- und Weiterbildung, Vermittlung oder Betreuung von TeilnehmerinnenITeilnehmer betraut. 

§ 2 

Regelungsgegenstände 

1. Dieser Tarifvertrag regelt ausschließlich die Mindeststundenvergütung und den jährlichen Urlaubsanspruch. Für an
dere Regelungsgegenstände ist die Vereinbarung eines tariflichen Anspruchs aus diesem Tarifvertrag ausdrücklich 
nicht gewollt. 

2. Für die Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer günstigere Regelungen bleiben unberührt. 

§3 

Entgelt 

1. Oie Mindeststundenvergütung (brutto) beträgt - abhängig vom Einsatzort - m indestens 

12,60 E (Berlin, Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland
Pfalz, Saarland, Baden.Württemberg, Bayern) 

11,25 € (Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommem, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thüringen). 

2. Der Anspruch auf die Mindeststundenvergütung wird spätestens zum 15. des Monats fällig, der dem Monat folgt, für 
den die MindeststundenvergUiung zu zahlen ist. 

§4 

Urlaub 

Oie Arbeitnehmerinnen/Arbeilnehmer haben unter Fortzahlung des Arbeitsentgeltes Anspruch auf Jahresurlaub: 
Urlaubsjahr ist das Kalenderjahr. Unter Zugrundelegung einer 5-Tage,Woche beträgt der Urlaubsanspruch 26 Arbeits
tage: der volle Urlaubsanspruch entsteht erstmalig nach einem ununterbrochenen Arbeitsverhältnis von sechs Mona· 
ten. 


